
Stellungnahmen  

aus der  

frühzeitigen Beteiligung  

im Zeitraum vom  

13.03.2023 bis 14.04.2023 



Von: Haisel, Steffen
An: Müller, Sarah-Christin
Cc: Bauleitplanung; Kühl, Vanessa
Betreff: AW: TÖB: Bauleitplanung B-Plan 101 / 54. F-Plan Änderung (Erweiterung Gewerbegebiet Rothenschlatt)
Datum: Freitag, 3. März 2023 11:11:44

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Müller,
 
da Ihre Planungsdaten noch nicht eingestellt sind, sie mir aber den betroffenen Geltungsbereich
zugesendet haben möchte ich vorab wie folgt antworten.
 

1. Das geplante GG liegt mit großer Sicherheit in der Baubeschränkungs- und ggf. auch in der
Bauverbotszone der Autobahn.

2. Des Weiteren bitte ich um einen besseren Übersichtsplan, weil Ihr Planauszug mit der
Darstellung des Geltungsbereiches nicht ausreichend groß ist.

3. Unsere Autobahn und auch die 40 und 100 m Linien für die Darstellung der
Baubeschränkungs- und der Bauverbotszone müssen in der Planzeichnung eingezeichnet
werden.

 
 
Mit freundlichem Gruß
i.A. Steffen Haisel
Geschäftsbereich A Planung

Steffen.Haisel@autobahn.de
 
 

Von: Bauleitplanung <bauleitplanung@wardenburg.de> 
Gesendet: Donnerstag, 2. März 2023 13:51
An: Müller, Sarah-Christin <sarah-christin.mueller@wardenburg.de>
Betreff: TÖB: Bauleitplanung B-Plan 101 / 54. F-Plan Änderung (Erweiterung Gewerbegebiet
Rothenschlatt)
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wardenburg hat in seiner Sitzung am 01.02.2023 die
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
des Bebauungsplanes Nr. 101 „Erweiterung Gewerbegebiet Rothenschlatt“ sowie der 54.
Flächennutzungsplanänderung beschlossen. Ziel des Bauleitplanverfahrens ist die Schaffung
planungsrechtlicher Voraussetzungen zur Ausweisung weiterer Gewerbeflächen. Die
Geltungsbereiche sind anliegend ersichtlich.
 
Die Planunterlagen sind im Internet unter www.wardenburg.de -> Rathaus -> Bauleitplanungen -
> Bebauungsplan Nr. 101 „Erweiterung Gewerbegebiet Rothenschlatt“ sowie 54. Änderung
Flächennutzungsplan vom 13.03.2023 bis 14.04.2023 einsehbar.
 
Ich unterrichte Sie hiermit von der Planung und bitte um Äußerung während des vorgenannten
Zeitraumes, auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. Auf Wunsch können Planunterlagen in Papierform zur



Verfügung gestellt werden.
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit findet im o. g. Zeitraum statt.
 
Mit freundlichem Gruß
 
Im Auftrag
Sarah-Christin Müller
 
Gemeinde Wardenburg  - Bauamt
Friedrichstraße 16
26203 Wardenburg
fon +49(0)4407-73-165, fax +49(0)4407-73-100
____________________________________
Allgemeine Anfragen an die Gemeinde Wardenburg: rathaus@wardenburg.de oder fon
+49(0)4407-730
Infos & Bürgerservice unter: https://www.wardenburg.de 
Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten erhalten Sie unter
https://www.wardenburg.de/datenschutz oder unter +49(0)4407-730
 
 

Schonen Sie die Umwelt. Sparen Sie pro Seite ca. 200ml Wasser, 2g CO2 und 2g Holz. Drucken Sie daher bitte
nur, wenn es wirklich notwendig ist.

 

+++ Verkehrsmeldungen und alles rund um die Autobahn finden Sie in unserer App:
Autobahn.de/app +++

 

Die Autobahn GmbH des Bundes
Rechtsform GmbH
Sitz Heidestraße 15 · 10557 Berlin · AG Charlottenburg · HRB 200131 B
Geschäftsführung Stephan Krenz, Gunther Adler, Anne Rethmann
Aufsichtsratsvorsitzender Oliver Luksic
 
Vertraulichkeitshinweis
Diese Nachricht und jeder etwaig uebermittelte Anhang beinhalten vertrauliche
Informationen und sind nur fuer die Personen oder Unternehmen bestimmt, an welche sie
tatsaechlich gerichtet sind. Sollten Sie nicht der bestimmungsgemaesse Empfaenger sein,
weisen wir Sie darauf hin, dass die Verbreitung, das (auch teilweise) Kopieren sowie der
Gebrauch der empfangenen E-Mail und der darin enthaltenen Informationen verboten sind
und gegebenenfalls Schadensersatzpflichten ausloesen können. Sollten Sie diese Nachricht
aufgrund eines Uebermittlungsfehlers erhalten haben, bitten wir Sie, den Absender
unverzueglich hiervon in Kenntnis zu setzen.
Sicherheitswarnung: Bitte beachten Sie, dass das Internet kein sicheres
Kommunikationsmedium ist. Obwohl wir im Rahmen unseres Qualitaetsmanagements und
der gebotenen Sorgfalt Schritte eingeleitet haben, um einen Computervirenbefall
weitestgehend zu verhindern, koennen wir wegen der Natur des Internet das Risiko eines
Computervirenbefalls dieser E-Mail nicht ausschliessen.



 
Confidentiality note
This notice and any attachments which are transmitted contain confidential information
and are intended only for the persons or companies to whom they are actually addressed. If
you are not the intended recipient, please note that the distribution, copying (even partial)
and use of the received e-mail and the information contained in the e-mail are prohibited
and may result in a possible liability for damages. Should you have received this message
due to a transmission error, we ask you to inform the sender immediately.
Safety warning: Please note that the Internet is not a safe means of communication or form
of media. Although we are continuously increasing our due care of preventing virus attacks
as a part of our Quality Management, we are not able to fully prevent virus attacks as a
result of the nature of the Internet.

 

Hinweis zur Datenverarbeitung / Link to data protection policy:
https://www.autobahn.de/datenschutz



Von: info@ewe-netz.de
An: Bauleitplanung
Betreff: AW: TÖB: Bauleitplanung B-Plan 101 / 54. F-Plan Änderung (Erweiterung Gewerbegebiet Rothenschlatt) -

Stellungnahme EWE NETZ GmbH 2023-0176 ID[|#1695324880#54846469#78901af#|]
Datum: Mittwoch, 15. März 2023 08:34:32
Anlagen: Ihr_EWE_NETZ-Team.jpeg

Guten Tag Frau Müller,

vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger öffentlicher Belange.

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen
und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH.

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten (Bestand) grundsätzlich
zu erhalten und dürfen weder beschädigt, überbaut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet
werden. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Leitungen und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder
technisch noch rechtlich beeinträchtigt werden.

Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung unserer Anlagen, wie z.B.
Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an anderem Ort (Versetzung) oder
anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen dafür die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten
Regeln der Technik gelten. Gleiches gilt auch für die gegebenenfalls notwendige Erschließung
des Plangebietes mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch EWE NETZ. Bitte planen Sie in
diesem Fall Versorgungsstreifen bzw. -korridore für Telekommunikationslinien, Elektrizitäts- und
Gasversorgungsleitungen gemäß DIN 1998 (von min. 2,2 m) mit ein. Weiterhin kann für die
Stromversorgung von Baugebieten o. Ä. zusätzlich die Installation einer Trafostation erforderlich
sein. Für die Auswahl eines geeigneten Stationsplatzes (ca. 6m x 4m) möchten wir Sie bitten, uns
in weitere Planungen frühzeitig mit einzubinden.
Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein wärmetechnisches Versorgungskonzept umgesetzt
wird oder im Schwerpunkt auf den Einsatz von fossilen Brennstoffen (z.B. durch Einsatz von
Wärmepumpen o. ä.) verzichtet werden soll.

Das Erdgashochdrucknetz kann durch Näherung Ihrer Baumaßnahme beeinflusst werden. Hierfür
setzen Sie sich bitte per E-Mail mit unserer zuständigen Fachabteilung:
NCD-NetztechnikGWSammelpostfach@ewe-netz.de in Verbindung.

Die Kosten der Anpassungen bzw. der Betriebsarbeiten sind von dem Vorhabenträger vollständig
zu tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorhabenträger und die EWE
NETZ GmbH haben eine anderslautende Kostentragung vertraglich geregelt.

Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen vorzubringen.

Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und uns frühzeitig zu
beteiligen. Dies gilt auch für den Fall der Erschließung des Plangebietes mit
Versorgungsleitungen durch EWE NETZ, denn hierfür sind beispielsweise Lage und Nutzung der
Versorgungsleitung und die sich daraus ableitenden wirtschaftlichen Bedingungen wesentliche
Faktoren.

Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt und verändern sich dabei. Dies kann im



betreffenden Planbereich über die Laufzeit Ihres Verfahrens/Vorhabens zu Veränderungen im zu
berücksichtigenden Leitungs- und Anlagenbestand führen. Wir freuen uns Ihnen eine stets
aktuelle Anlagenauskunft über unser modernes Verfahren der Planauskunft zur Verfügung
stellen zu können - damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage veralteten Planwerkes
kommt. Bitte informieren Sie sich deshalb gern jederzeit über die genaue Art und Lage unserer
zu berücksichtigenden Anlagen über unsere Internetseite:
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen

Bitte schicken Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen zukünftig ausschließlich an unser Postfach
info@ewe-netz.de und ändern zudem die Anschrift der EWE NETZ GmbH in Ihrem System:
Cloppenburger Str. 302, 26133 Oldenburg. Sollte ein E-Mail Versand nicht möglich sein, nutzen
Sie bitte nur diese postalische Anschrift!

Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprechpartner Claudia Vahl unter der
folgenden Rufnummer: 0151-74493158.

Freundliche Grüße

Claudia Vahl

EWE NETZ GmbH
Cloppenburger Str. 302, 26133 Oldenburg

info@ewe-netz.de
Internet: www.ewe-netz.de 

Handelsregister Amtsgericht Oldenburg, HRB 5236 
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Urban Keussen
Geschäftsführung: Torsten Maus (Vorsitzender) Jörn Machheit

---- Ursprüngliche Nachricht ----
Von: Bauleitplanung <bauleitplanung@wardenburg.de>
Empfangen: 02.03.2023, 13:53
An: "Müller, Sarah-Christin" <sarah-christin.mueller@wardenburg.de>
Betreff: TÖB: Bauleitplanung B-Plan 101 / 54. F-Plan Änderung (Erweiterung Gewerbegebiet
Rothenschlatt)

> Sehr geehrte Damen und Herren,
>
>
>
> der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wardenburg hat in seiner Sitzung am 01.02.2023 die
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange



des Bebauungsplanes Nr. 101 "Erweiterung Gewerbegebiet Rothenschlatt" sowie der 54.
Flächennutzungsplanänderung beschlossen. Ziel des Bauleitplanverfahrens ist die Schaffung
planungsrechtlicher Voraussetzungen zur Ausweisung weiterer Gewerbeflächen. Die
Geltungsbereiche sind anliegend ersichtlich.
>
>
>
> Die Planunterlagen sind im Internet unter www.wardenburg.de-> Rathaus -> Bauleitplanungen
-> Bebauungsplan Nr. 101 "Erweiterung Gewerbegebiet Rothenschlatt" sowie 54. Änderung
Flächennutzungsplanvom 13.03.2023 bis 14.04.2023 einsehbar.
>
>
>
> Ich unterrichte Sie hiermit von der Planung und bitte um Äußerung während des vorgenannten
Zeitraumes, auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. Auf Wunsch können Planunterlagen in Papierform zur
Verfügung gestellt werden.
>
>
>
> Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit findet im o. g. Zeitraum statt.
>
>
>
> Mit freundlichem Gruß
>
>
>
> Im Auftrag
>
> Sarah-Christin Müller
>
>
>
> Gemeinde Wardenburg - Bauamt
>
> Friedrichstraße 16
>
> 26203 Wardenburg
>
> fon +49(0)4407-73-165, fax +49(0)4407-73-100
>
> ____________________________________
>
> Allgemeine Anfragen an die Gemeinde Wardenburg:rathaus@wardenburg.deoder fon
+49(0)4407-730
>
> Infos & Bürgerservice unter:https://www.wardenburg.de



>
> Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten erhalten Sie unter
>
> https://www.wardenburg.de/datenschutzoder unter +49(0)4407-730
>
>
>
>
>
> Schonen Sie die Umwelt. Sparen Sie pro Seite ca. 200ml Wasser, 2g CO2 und 2g Holz. Drucken
Sie daher bitte nur, wenn es wirklich notwendig ist.
 



Landesamt für Geoinformation und
Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Hameln - Hannover
Kampfmittelbesei igungsdienst

LGLN, Regionaldirektion Hameln - Hannover
Kampfmittelbeseitigungsdienst
Dorfstraße 19, 30519 Hannover

Dienstgebäude
LGLN
Regionaldirektion Hameln -  Hannover
Kampfmittelbeseitigungsdienst
Dorfstraße 19
30519 Hannover

Geschäftszeiten
Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr
Terminvereinbarung erwünscht

Telefon
0511 30245 502/-503

E-Mail
kbd-postfach@lgln.niedersachsen.de

Internet
www.lgln niedersachsen de

Bankverbindung
NordLB Hannover
IBAN DE38 2505 0000 1900 1525 86
BIC NOLADE2H

Steuernummer 22/200/13531

Gemeinde Wardenburg 
Sarah-Christin Müller
Friedrichstraße 16
26203 Wardenburg

Bearbeitet von Bernd Alonso-Cortes

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

02.03.2023

Mein Zeichen (Bei Antwort angeben) Durchwahl 0511 30245 502/-503 Hannover 16.03.202
3

TB-2023-00253 E-Mail kbd-postfach@lgln.niedersachsen.de

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange: Wardenburg, B-Plan 101 und 54. F-Plan
Änderung (Erweiterung Gewerbegebiet 
Rothenschlatt)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN),
Regionaldirektion Hameln - Hannover (Dezernat 5 - Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD)) als
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Baugesetzbuch (BauGB) beteiligt. Meine Ausführungen
hierzu entnehmen Sie bitte der zweiten Seite; diese Stellungnahme ergeht kostenfrei.

Sofern in meinen anliegenden Ausführungen eine weitere Gefahrenerforschung empfohlen wird,
mache ich darauf aufmerksam, dass die Gemeinden als Behörden der Gefahrenabwehr auch für
die Maßnahmen der Gefahrenerforschung zuständig sind. 

Eine Maßnahme der Gefahrenerforschung kann eine historische Erkundung sein, bei der alliierte
Kriegsluftbilder für die Ermittlung von Kriegseinwirkungen durch Abwurfmunition ausgewertet
werden (Luftbildauswertung). Der KBD hat nicht die Aufgabe, alliierte Luftbilder zu Zwecken der
Bauleitplanung oder des Bauordnungsrechts kostenfrei auszuwerten. Die Luftbildauswertung ist
vielmehr gem. § 6 Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG) in Verbindung mit § 2
Abs. 3 Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) auch für Behörden
kostenpflichtig.

Die Bearbeitungszeit für Luftbildauswertungen beträgt derzeit beim KBD ca. 16 Wochen
ab Antragstellung. Da diese Zeitspanne zwischen Erteilung einer Baugenehmigung und
dem Baubeginn erfahrungsgemäß nicht verfügbar ist, empfehlen wir den Kommunen eine
rechtzeitige Antragstellung.

Sofern eine solche kostenpflichtige Luftbildauswertung durchgeführt werden soll, bitte ich um
entsprechende schriftliche Auftragserteilung unter Verwendung des Antragsformulars und der
Rahmenbedingungen,die Sie über folgenden Link abrufen können:
http://www.lgln.niedersachsen.de/startseite/kampfmittelbeseitigung/luftbildauswertung/kampfmitt
elbeseitigungsdienst-niedersachsen-163427.html

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrage

Bernd Alonso-Cortes



Landesamt für Geoinformation und
Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Hameln - Hannover
Kampfmittelbesei igungsdienst

LGLN, Regionaldirektion Hameln - Hannover
Kampfmittelbeseitigungsdienst
Dorfstraße 19, 30519 Hannover

Dienstgebäude
LGLN
Regionaldirektion Hameln -  Hannover
Kampfmittelbeseitigungsdienst
Dorfstraße 19
30519 Hannover

Geschäftszeiten
Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr
Terminvereinbarung erwünscht

Telefon
0511 30245 502/-503

E-Mail
kbd-postfach@lgln.niedersachsen.de

Internet
www.lgln niedersachsen de

Bankverbindung
NordLB Hannover
IBAN DE38 2505 0000 1900 1525 86
BIC NOLADE2H

Steuernummer 22/200/13531

Anlagen
1 Kartenunterlage(n)



Landesamt für Geoinformation und
Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Hameln - Hannover
Kampfmittelbesei igungsdienst

LGLN, Regionaldirektion Hameln - Hannover
Kampfmittelbeseitigungsdienst
Dorfstraße 19, 30519 Hannover

Dienstgebäude
LGLN
Regionaldirektion Hameln -  Hannover
Kampfmittelbeseitigungsdienst
Dorfstraße 19
30519 Hannover

Geschäftszeiten
Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr
Terminvereinbarung erwünscht

Telefon
0511 30245 502/-503

E-Mail
kbd-postfach@lgln.niedersachsen.de

Internet
www.lgln niedersachsen de

Bankverbindung
NordLB Hannover
IBAN DE38 2505 0000 1900 1525 86
BIC NOLADE2H

Steuernummer 22/200/13531

TB-2023-00253

Stellungnahme zum öffentlichen Belang: Kampfmittelbeseitigung

Betreff: Wardenburg, B-Plan 101 und 54. F-Plan Änderung (Erweiterung Gewerbegebiet 
Rothenschlatt)

Antragsteller: Gemeinde Wardenburg

Für die Planfläche liegen dem Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen die folgenden
Erkenntnisse vor (siehe beigefügte Kartenunterlage) : 

Empfehlung: Luftbildauswertung

Fläche A
Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden nicht vollständig ausgewertet.
Luftbildauswertung: Es wurde keine Luftbildauswertung durchgeführt.
Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchgeführt.
Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt.
Belastung: Es besteht der allgemeine Verdacht auf Kampfmittel.

In der vorstehenden Empfehlung sind die Erkenntnisse aus der Zeit vor der Einführung des
Kampfmittelinformationssystems Niedersachsen (KISNi), dem 11.06.2018, nicht eingeflossen, da
sie nicht dem Qualitätsstand von KISNi entsprechen. Sie können natürlich trotzdem von den
Kommunen in eigener Zuständigkeit berücksichtigt werden. 

Bitte senden Sie uns, nach Übernahme unserer Stellungnahme, zur Arbeitserleichterung
keine weiteren Schreiben in dieser Angelegenheit zu.









per e-mail

TÖB: Bauleitplanung BBP 101 / 54. FNP Änderung (Erweiterung Gewerbegebiet 
Rothenschlatt)

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir folgende Hinweise:

Gashochdruckleitungen, Rohrfernleitungen
Durch  das  Plangebiet  bzw.  in  unmittelbarer  Nähe  dazu  verlaufen  erdverlegte
Gashochdruckleitungen bzw.  Rohrfernleitungen.  Bei  diesen Leitungen sind Schutzstreifen  zu
beachten, die von jeglicher Bebauung und von tiefwurzelndem Pflanzenbewuchs frei zu halten
sind.  Bitte  beteiligen  Sie  den  aktuellen  Leitungsbetreiber  direkt  am  Verfahren,  damit  ggf.
erforderliche  Abstimmungsmaßnahmen  (genauer  Leitungsverlauf,  Breite  des  Schutzstreifens
etc.) eingeleitet  werden können. Der Leitungsbetreiber kann sich ändern, ohne dass es eine
gesetzliche Mitteilungspflicht  gegenüber  dem LBEG gibt.  Wenn Ihnen aktuelle  Informationen
zum  Betreiber  bekannt  sind,  melden  Sie  diese  bitte  an
Leitungskataster@lbeg.niedersachsen.de.  Weitere  Informationen  erhalten  Sie  hier.  Die  beim
LBEG vorliegenden Daten zu den betroffenen Leitungen entnehmen Sie bitte der nachfolgenden
Tabelle:

Objektname Betreiber Leitungstyp Leitungsstatus

HD_PN84 EWE NETZ GmbH Gashochdruckleitung betriebsbereit / in Betrieb

HD_PN16 EWE NETZ GmbH Gashochdruckleitung betriebsbereit / in Betrieb

Wenn  die  Beteiligung  der  Leitungsbetreiber  bereits  im  Rahmen  früherer  Planungsverfahren
durchgeführt wurde und zwischenzeitlich keine Veränderung des Leitungsverlaufs erfolgte, ist

Dienstgebäude 
GEOZENTRUM HANNOVER
Stilleweg 2
30655 Hannover 
Verkehrsanbindung 
Stadtbahnlinie 7 bis Pappelwiese

Telefon
0511 643-0
Telefax
0511 643-2304 
E-Mail
Poststelle@lbeg niedersachsen.de
Internet
http://www.lbeg.niedersachsen de

Bankverbindung
Nord/LB 
IBAN: DE 84 2505 0000 0106 0223 95
SW FT-BIC: NOLA DE 2H XXX

Steuernummer
Steuernummer beim Finanzamt Hannover Nord:
25/202/29467
USt. – ID- Nummer
DE 811289769

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie
Postfach 51 01 53, 30631 Hannover

Bearbeitet von Hermann Reinartz

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen (Bei Antwort angeben) Durchwahl Hannover
02.03.2023 TOEB.2023.03.00033 3427 29.03.2023

E-Mail
toeb-beteiligung@lbeg.niedersachsen.de



die  Erfordernis  einer  erneuten  Beteiligung  der  genannten  Unternehmen  durch  die
verfahrensführende Behörde abzuwägen.

Hinweise
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen wir für Hinweise und
Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Standort  auf  den  NIBIS  ®   Kartenserver  .  Die
Hinweise  zum  Baugrund  bzw.  den  Baugrundverhältnissen  ersetzen  keine  geotechnische
Erkundung  und  Untersuchung  des  Baugrundes  bzw.  einen  geotechnischen  Bericht.
Geotechnische  Baugrunderkundungen/-untersuchungen  sowie  die  Erstellung  des
geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN
4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen. 

Ob  im  Vorhabensgebiet  eine  Erlaubnis  gem.  § 7  BBergG  oder  eine  Bewilligung  gem.  § 8
BBergG erteilt  und/oder  ein  Bergwerkseigentum gem. §§ 9 und 149 BBergG verliehen bzw.
aufrecht erhalten wurde, können Sie dem NIBIS  ®   Kartenserver   entnehmen. Wir bitten Sie, den
dort genannten Berechtigungsinhaber ggf. am Verfahren zu beteiligen.

Informationen  über  möglicherweise  vorhandene  Salzabbaugerechtigkeiten  finden  Sie  unter
www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergbauberechtigungen/Alte_Rechte.

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weiteren Hinweise oder
Anregungen.

Die  vorliegende  Stellungnahme  hat  das  Ziel,  mögliche  Konflikte  gegenüber  den
raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berücksichtigen zu können. Die
Stellungnahme  wurde  auf  Basis  des  aktuellen  Kenntnisstandes  erstellt.  Die  verfügbare
Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf
Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und
Normen  erforderliche  Genehmigungen,  Erlaubnisse,  Bewilligungen  oder  objektbezogene
Untersuchungen.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Reinartz
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
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Bauleitplanung der Gemeinde Wardenburg; 
Bebauungsplan Nr. 101 und 54. Flächennutzungsplanänderung „Gewerbegebiet 
Rothenschlatt“ 
Ihre E-Mail vom 02.03.2023  
 
 

Sehr geehrte Frau Müller, 
sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir bedanken uns für die Übersendung der Unterlagen zum oben genannten Vorhaben und für die 
Beteiligung als Träger öffentlicher Belange. 

Nach Prüfung der Unterlagen nehmen wir wie folgt Stellung: 

Im angrenzenden Bereich des Plangebietes befinden sich Versorgungsleitungen des OOWV. 

Wir bitten Sie sicherzustellen, dass die Leitungen weder mit einer geschlossenen Fahrbahndecke, 
außer in Kreuzungsbereichen, noch durch Hochbauten überbaut werden.  Außerdem ist eine 
Überpflanzung der Leitungen oder anderweitige Störung oder Gefährdung in ihrer Funktion 
auszuschließen. 

Versorgungssicherheit 
Das Plangebiet kann im Rahmen einer Rohrnetzerweiterung an unser Trinkwasserversorgungsnetz 
angeschlossen werden. Sollte eine Erweiterung notwendig sein, kann diese nur auf der Grundlage 
der Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) des OOWV und unter 
Berücksichtigung des Begleitvertrages für die Gemeinde Wardenburg durchgeführt werden. 
Nehmen Sie bitte vor Ausschreibung der Erschließungsarbeiten mit uns Kontakt auf, um den 
Zeitpunkt und den Umfang der Erweiterung festzulegen. 

Bitte beachten Sie bzgl. der Mindestabstände zu Bauwerken und Fremdanlagen sowie die 
Anforderungen an Schutzstreifen das DVGW Arbeitsblatt W 400-1. 

Versorgungsdruck 
Der durchschnittliche flächenspezifische Trinkwasserbedarf für Gewerbe im OOWV 
Verbandsgebiet liegt bei ca. 1500 m³/(ha*a). Für unsere Betrachtung sind wir davon ausgegangen, 

OOWV    Georgstraße 4    26919 Brake 
 
 
 

Gemeinde Wardenburg 
Frau Müller 
Friedrichstraße 16 
26203 Wardenburg 
 
 
 

Ihr Ansprechpartner 
Darlene Zurawski 
AP-LW-AWN/R3/03/23/DZ 
Tel. 04401 916-3668
Fax 04401 916-35668 
zurawski@oowv.de 
www.oowv.de
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NLD - Abteilung Archäologie - Stützpunkt Oldenburg 
Ofener Straße 15 – 26121 Oldenburg 

Niedersächsisches Landesamt 
für Denkmalpflege 
Abteilung Archäologie 

 

Besuche bitte 
möglichst vereinbaren 

Telefon 
(04 41) 799 - 2120 
Telefax 
(04 41) 799 - 2123 

Bankverbindung                                
Nord/LB (BLZ 250 500 00) 
Konto 106 032 543 
  

                           Zentrale des NLD 
                           Scharnhorststraße 1 
                           30175 Hannover 
                           Telefon (05 11) 925 - 0                     

 

Gemeinde Wardenburg 
Friedrichstraße 16 
26203 Wardenburg 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen (Bei Antwort angeben) Durchwahl (04 41) / Oldenburg 

61 26 10 / 101 A5-57731-23/113 205766 - 11 (Fries -15) 12.04.2023 
 
 
54. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Wardenburg 
Bebauungsplan Nr. 101 „Erweiterung Gewerbegebiet Rothenschlatt“ 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
seitens der Archäologischen Denkmalpflege werden zu o. g. Planungen keine Bedenken oder 
Anregungen vorgetragen. 
Aus dem Plangebiet sind nach unserem derzeitigen Kenntnisstand keine archäologischen Fundstellen 
bekannt. Da die Mehrzahl archäologischer Funde und Befunde jedoch obertägig nicht sichtbar sind, 
können sie auch nie ausgeschlossen werden.  
 
Der Hinweis auf die Meldepflicht von Bodenfunden ist bereits in den Planungsunterlagen enthalten und 
sollte unbedingt beachtet werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
(Dr. Jana Esther Fries) 
Bezirksarchäologin Oldenburg 

 
 
 
 
 
Bearbeitet von  Angela Gerdau 

 
 
E-Mail              

angela.gerdau@nld.niedersachsen.de 



Von: Koordinationsanfrage Vodafone DE
An: Bauleitplanung
Betreff: Stellungnahme S01240178, VF und VDG, Gemeinde Wardenburg, Bebauungsplanes Nr. 101 „Erweiterung

Gewerbegebiet Rothenschlatt“
Datum: Mittwoch, 12. April 2023 15:56:58
Anlagen: Wardenburg_B-Plan_Nr_101_VFD.pdf

Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH
Vahrenwalder Str. 236 * 30179 Hannover

Gemeinde Wardenburg - Bauleitplanung 
Friedrichstraße 16
26203 Wardenburg

Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S01240178
E-Mail: TDRC-N.Bremen@vodafone.com
Datum: 12.04.2023
Gemeinde Wardenburg, Bebauungsplanes Nr. 101 „Erweiterung Gewerbegebiet
Rothenschlatt“

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 02.03.2023.

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens, deren
Lage auf den beiliegenden Bestandsplänen dargestellt ist. Wir weisen darauf hin, dass
unsere Anlagen bei der Bauausführung zu schützen bzw. zu sichern sind, nicht überbaut
und vorhandene Überdeckungen nicht verringert werden dürfen.

Im Rahmen der Gigabitoffensive investiert Vodafone in die Versorgung des Landes mit
hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen und damit den Aufbau und die Verfügbarkeit
von Netzen der nächsten Generation - Next Generation Access (NGA)- Netzen.
In Anbetracht der anstehenden Tiefbauarbeiten möchten wir hiermit unser Interesse an
einer Mitverlegung von Leerrohren mit Glasfaserkabeln bekunden. Um die
Unternehmung bewerten zu können, benötigen wir Informationen hinsichtlich Potenzial
und Kosten. 
Deshalb bitten wir Sie uns Ihre Antwort per Mail an
greenfield.gewerbe@vodafone.com zu senden und uns mitzuteilen, ob hierfür von
Ihrer Seite Kosten anfallen würden. Für den Fall, dass ein Kostenbeitrag notwendig
ist, bitten wir um eine Preisangabe pro Meter mitverlegtes Leerrohr. Des Weiteren
sind jegliche Informationen über die geplante Ansiedlung von Unternehmen hilfreich
(zu bebauende Fläche, Anzahl Grundstücke, Anzahl Unternehmen, etc).
In Abhängigkeit von der Wirtschaftlichkeit der Glasfaserverlegung können wir somit die
Telekommunikations-Infrastruktur in Ihrer Gemeinde fit machen für die Gigabit-Zukunft.
Wir freuen uns darüber, wenn Sie uns zudem einen Ansprechpartner mitteilen würden, bei
dem wir uns im Anschluss melden können.

Weiterführende Dokumente:

Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH
Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland GmbH
Zeichenerklärung Vodafone GmbH
Zeichenerklärung Vodafone Deutschland GmbH



Freundliche Grüße
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.





Von: Koordinationsanfrage Vodafone DE
An: Bauleitplanung
Betreff: Stellungnahme S01240180, VF und VDG, Gemeinde Wardenburg, 54. Änderung des Flächennutzungsplanes
Datum: Mittwoch, 12. April 2023 15:57:07

Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH
Vahrenwalder Str. 236 * 30179 Hannover

Gemeinde Wardenburg - Bauleitplanung 
Friedrichstraße 16
26203 Wardenburg

Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S01240180
E-Mail: TDRC-N.Bremen@vodafone.com
Datum: 12.04.2023
Gemeinde Wardenburg, 54. Änderung des Flächennutzungsplanes

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 02.03.2023.

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen die
von Ihnen geplante Maßnahme keine Einwände geltend macht.

In Ihrem Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens.
Bei objektkonkreten Bauvorhaben im Plangebiet werden wir dazu eine Stellungnahme mit
entsprechender Auskunft über unseren vorhandenen Leitungsbestand abgeben.

Weiterführende Dokumente:

Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH
Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland GmbH
Zeichenerklärung Vodafone GmbH
Zeichenerklärung Vodafone Deutschland GmbH

Freundliche Grüße
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.













Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Oldenburg, Kaiserstraße 27, 26122 Oldenburg

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Oldenburg

Dienstgebäude
Kaiserstraße 27
26122 Oldenburg

Besuchszeiten
Mo. - Do. 9 – 15 Uhr
Fr. 9 - 12 Uhr

Telefon
0441 2181-0
Telefax
0441 2181-222

E-Mail
Poststelle-ol@nlstbv.niedersachsen.de
Internet
www.strassenbau.niedersachsen.de

Gemeinde Wardenburg
Friedrichstraße 16

26203 Wardenburg

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen (Bei Antwort angeben) Durchwahl 0441 2181- Oldenburg
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Bauleitplanung der Gemeinde Wardenburg
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 101 „Erweiterung Gewerbegebiet Rothenschlatt“
sowie 54. Änderung des Flächennutzungsplanes
hier: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB

Sehr geehrte Frau Müller,
sehr geehrte Damen und Herren,

die Geltungsbereiche der o.g. Bauleitplanungen liegen unmittelbar südlich der Kreisstraße 235,
Huntloser Straße außerhalb einer gemäß § 4 (2) NStrG festgesetzten Ortsdurchfahrt.
Die Erschließung des Gewerbegebietes erfolgt über die bestehende Gemeindestraße
„Rothenschlatt“ an die K 235. Entlang der Kreisstraße sowie im Einmündungsbereich der
Gemeindestraße ist gemäß PlanZV ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt.
Die Belange des Landkreises Oldenburg, vertreten durch die Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr – Geschäftsbereich Oldenburg (NLStBV - OL) im Rahmen der
technischen Verwaltung der Kreisstraßen, sind als Straßenbaulastträger der Kreisstraße 235
betroffen.

Folgendes ist zu beachten:

Der Gewerbestandort Rothenschlatt soll erweitert werden. Es ist zu prüfen, ob die bestehende
Kreuzung K 235 / Rothenschlatt / Auf dem Berge die entstehende Verkehre aus dem
Gewerbegebiet verkehrsgerecht und leistungsfähig abwickeln kann. Es ist zunächst eine
Verkehrsuntersuchung durch die Gemeinde Wardenburg zu beauftragen. Neben einer
Verkehrsanalyse muss diese auch eine Verkehrsprognose unter Berücksichtigung der zu
erwartenden Verkehre aus dem Plangebiet enthalten. Auf Basis dieser Verkehrsuntersuchung
ist zu prüfen, ob die Kreuzung straßenplanerisch und/oder verkehrstechnisch ausgebaut werden
muss.

Die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung und ein konkreter Knotenpunktentwurf auf Basis
einer Straßenfachplanung gemäß RAL wären dann der NLStBV zur Abstimmung vorzulegen.
Sofern ein Ausbau erforderlich wird, wäre die Planung nach erfolgter Vorabstimmung mit meiner
Behörde einem Sicherheitsaudit von einem zertifizierten Sicherheitsauditoren zu unterziehen.

Bearbeitet von

Frau Grundmann

E-Mail

Insa.grundmann@nlstbv.niedersachsen.de

Hinweis: Personenbezogene Daten werden gem. Art. 6 Abs. 1 DSGVO i. V. m. § 3 NDSG verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie auf
unserer Webseite https://www.strassenbau.niedersachsen.de unter Service. Auf Wunsch senden wir Ihnen die Informationen zu.



-2-

Ich bitte um schriftliche Benachrichtigung über die Abwägung meiner vorgetragenen
Anregungen und Hinweise.

Nach Abschluss des Verfahrens bitte ich unter Bezug auf Ziffer 38.2 der Verwaltungsvorschriften
zum BauGB um Übersendung von zwei Ablichtungen der rechtsverbindlichen Bauleitplanungen
einschließlich Begründung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrage

Grundmann






